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Mitgeteilt wird ferner, daß B. die meisten Ortschaften der Provinz Sachsen mit
einem Verbandkasten zu Samariterzwecken ausgestattet worden seien; auch Tragbahren wurden
angeschafft. Geistliche und Lehrer haben sich alle dahin ausgesprochen, wie segensreich die Sa-
mariterlhätigkcit in ihren Gemeinden sei. Zu Samariterinncnkursen auf dem Lande wurden
auch Dienstmädchen herangezogen. (Diese wird man bei Besprechung der Verbrennungen mit
eindringlichsten Worten vor dem unglückseligen Petroleum als AnfeucrungSmaterial warnen
können!) — Betreffend Einrichtung von Samariterstcllen in Landgemeinden in Sachsen-
Mciningen ist in nachahmcnSwürdiger Weise verfügt worden: Die Verbandkasten werden auf
Kosten der Gemeinde beschafft; es wird thunlichst in jeder Gemeinde eine Verbandstelle errichtet.
Der Verbandkasten steht im Hause des Geistlichen, Lehrers, Schultheißen oder einer anderen

ganz zuverlässigen Person. Dem Arzt, welcher die Samariter der Gemeinde ausgebildet hat,
steht das Recht zu, sich ab und zu von der zweckmäßigen Beschaffenheit des Verbandmaterials
zu überzeugen. Der Vorsteher der Samariterstelle darf bei Unglücksfällen den Verbandkasten
nur an Arzte oder an als Samariter bezeichnete Personen aushändige». Als Gemeindesama-
riter dürfen nur Leute funktionieren, die eine richtige Ausbildung im Samariterdienst erhalten
haben. Der Vorsteher der Samariterstelle bürgt dafür, daß die Samariterhülfe sich lediglich
auf die erste Hülfeleistung bis zum Eintreffen des Arztes oder auf die von diesem angeordneten
Maßregeln beschränkt. Samariter, welche ans falscher Nächstenliebe oder gar in gewinnsüchtiger
Absicht in der Gemeinde Kurpfuscherei zu treiben versuchen, können aus der Samariterliste
gestrichen werden. (Ganz unverständlich und auch vollständig verwerflich ist der in Deutsch-
land eingcrisscne Mißbrauch, daß Ärzte in einzelnen Fällen selbst die Weiterbehandlung von
Verwundeten Samaritern anvertrauen!) Die Vorsteher der Samariterpostcn werden gebeten,
über alle Hülfelcistungcn ein Buch zu führen; dasselbe ist auf Wunsch dem Arzte vorzulegen,
damit dieser etwa notwendige Belehrungen geben kann.

In der Schweiz sind in den letzten Jahren namentlich die Vereine vom Roten Kreuz
und der schweiz. Samariterbund bemüht gewesen, das Samariterwesen auch in den Land-
gemeinden mehr einzubürgern, durch Veranstaltung von Kursen, Anlegung von Verbanddepots
zur ersten Hülfe für Verletzte und Gründung von Materialstcllcn für Krankenpflege. Wir
werden an der Hand der jüngsten Berichte dieser Verbände daraus zurückkommen.

SüäiertijÄ).
15. Dr. Wagner: Grundriß der Gesundheitspflege, zum Selbstunterricht gemeinverständlich darge-

stellt. 117 Seiten gr. Taschenformat. Preis gebunden 1 Alk. SV Pf. — Heidelberg, bei I. Hörning. —
Das höchst lescnS- und empfehlenswerte Büchlein definiert einleitend die Hygieine ab? die Wissenschaft von
der Pflege und Erhallung der normalen Thätigkeit des menschlichen Körpers und umfaßt in M vorzüglich
geschriebenen und allgemein verständlich gehaltenen Kapiteln folgenden Stoff: Luft — Klima — Boden —
Wasser — Nahrung-?- und Gcnußmiltel im allgemeinen -- Fleisch, Milch, Butter und Käse — Getreide
und Produkte au? demselben — Wein, Bier und Branntwein — Wohnungshngieine — Heizung, Venti-
lation und Beleuchtung — Krankenhäuser — Kleidung, Hautpflege, Bäder — Schulhngicinc — Gewerbe-
hvgicinc — Bolkskrankhciten — Einzelne Infektionskrankheiten nach Bcrbrcitungsart aus Prophnlaris —

Desinfektion — Entfernung der Nbfallstoffe — Leichcnwesen. Wer von den Lesern dieses Blatte? Lust
hat, seine Kenntnisse nach lmgieinischcr Richtung hin leicht und gründlich zu erweitern, wird auf das
Wagnerschc Büchlein angelegentlichst aufmerksam gemacht.
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